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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.		Welche	Gesamtkosten	 für	Beförderungsleistungen	 für	Asylbewerber	 fielen	 in	
allen baden-württembergischen Landeserstaufnahmeeinrichtungen (bitte auf-
geschlüsselt nach den einzelnen Einrichtungen) in den Jahren 2017 bis 2022 
jährlich an?

2.		Welche	Gesamtkosten	für	Taxifahrten	für	Asylbewerber	fielen	in	allen	baden-
württembergischen Landeserstaufnahmeeinrichtungen (bitte aufgeschlüsselt nach 
den einzelnen Einrichtungen) in den Jahren 2017 bis 2022 jährlich an?

3.		Welche	Gesamtkosten	 für	 Fahrten	mit	 öffentlichen	Verkehrsmitteln	 für	Asyl-
bewerber	fielen	in	allen	baden-württembergischen	Landeserstaufnahmeeinrich-
tungen (bitte aufgeschlüsselt nach den einzelnen Einrichtungen) in den Jahren 
2017 bis 2022 jährlich an?

4. Für welche Fahrten werden den Asylbewerbern Taxikosten erstattet?

5.  Wie wird die Erstattung der Taxikosten organisiert, also erhalten die Fahrgäste 
Gutscheine, Bargeld oder werden den Taxifahrern Fahrtkosten nachträglich und 
gegen welche Belege erstattet?

6.		Wenn	 nachträgliche	 Erstattung	 erfolgt,	 wie	 findet	 eine	 Mißbrauchskontrolle	
statt?
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B e g r ü n d u n g

Nach	einem	Bericht	der	Bild-Zeitung	fielen	in	den	niedersächsischen	Landeserst-
aufnahmeeinrichtungen (LEA) im Jahr 2022 für die Beförderung von Personen, 
die	in	Erstaufnahmeeinrichtungen	untergebracht	waren,	Kosten	in	Höhe	von	5,5	Mil-
lionen	Euro	an.	Allein	für	die	Beförderung	per	Taxi	4,9	Millionen	Euro,	das	waren	
3	Millionen	Euro	mehr	als	2017.	Die	Angaben	stammen	aus	der	Antwort	auf	eine	
parlamentarische Anfrage in Niedersachsen; der Fragesteller geht davon aus, dass 
diese Daten entsprechend auch von den hiesigen LEA geliefert werden können.

A n t w o r t

Mit	Schreiben	vom	24.	März	2023	beantwortet	das	Ministerium	der	Justiz	und	für	
Migration	die	Kleine	Anfrage	wie	folgt:

1.		Welche	 Gesamtkosten	 für	 Beförderungsleistungen	 für	 Asylbewerber	 fielen	 in	
allen baden-württembergischen Landeserstaufnahmeeinrichtungen (bitte auf-
geschlüsselt nach den einzelnen Einrichtungen) in den Jahren 2017 bis 2022 
jährlich an?

2.		Welche	Gesamtkosten	 für	Taxifahrten	 für	Asylbewerber	fielen	 in	allen	baden-
württembergischen Landeserstaufnahmeeinrichtungen (bitte aufgeschlüsselt 
nach den einzelnen Einrichtungen) in den Jahren 2017 bis 2022 jährlich an?

3.		Welche	Gesamtkosten	für	Fahrten	mit	öffentlichen	Verkehrsmitteln	für	Asylbe-
werber	 fielen	 in	 allen	 baden-württembergischen	 Landeserstaufnahmeeinrich-
tungen (bitte aufgeschlüsselt nach den einzelnen Einrichtungen) in den Jahren 
2017 bis 2022 jährlich an?

Zu 1., 2. und 3.:

Die Aufteilung der Gesamtkosten für Beförderungsleistungen, für Taxifahrten so-
wie	für	Fahrten	mit	öffentlichen	Verkehrsmitteln	für	Asylbewerber	nach	Einrich-
tungen ist mangels entsprechender Auswertungsmöglichkeiten nicht möglich. Aus 
diesem Grund werden in den nachfolgenden Tabellen die Kosten in den Jahren 
2017 bis 2022 nach Regierungsbezirk in Euro aufgeführt. Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass sich die Kosten für das Jahr 2022 nicht nur auf Asylbewerber 
beziehen,	sondern	auch	auf	Schutzsuchende	aus	der	Ukraine.	Eine	getrennte	Er-
fassung erfolgte nicht und kann deswegen nicht ausgewiesen werden.

Gesamtkosten für Beförderungsleistung
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Hinsichtlich der beim Regierungspräsidium Karlsruhe angefallenen Gesamtkosten 
für Beförderungsleistungen ist anzumerken, dass dort mit der „Leitstelle Flücht-
lingsunterbringung“ eine landesweite Aufgabe wahrgenommen wird, sodass in-
soweit	keine	Vergleichbarkeit	mit	den	anderen	Regierungspräsidien	besteht.	Die	
Leitstelle koordiniert u. a. die Transfers zwischen den Einrichtungen des Regie-
rungsbezirkes aber auch in andere Regierungsbezirke, die landesweiten Transfers 
bei	Zuweisungen	in	die	vorläufige	Unterbringung	der	Stadt-	und	Landkreise,	Wei-
terleitung und Beförderung von Asylsuchenden in andere Bundesländer. 

Gesamtkosten für Taxifahrten

Gesamtkosten	für	Fahrten	mit	öffentlichen	Verkehrsmitteln

4. Für welche Fahrten werden den Asylbewerbern Taxikosten erstattet?

Zu 4.:

Rechtsgrundlage für die Übernahme von Taxikosten sind die §§ 4 und 6 Asyl-
bewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Insbesondere bei Krankenfahrten kann in 
Einzelfällen die Nutzung eines Taxis infrage kommen, soweit dies medizinisch 
erforderlich	ist.	Dies	gilt	beispielsweise	für	Personen	mit	schwerer	Mobilitätsein-
schränkung oder wenn es sich um eine Rückfahrt nach Kaiserschnitt/Entbindung 
oder	 um	 eine	 fortgeschrittene	 Schwangerschaft	 handelt.	 Ebenso	 können	 auch	
Rückfahrten aus dem Krankenhaus in Abend-/Nachtzeiten erstattet werden, wenn 
eine	Heimfahrt	mit	öffentlichen	Verkehrsmitteln	nicht	möglich	oder	zumutbar	ist	
oder durch die Fahrt ein Krankentransport vermieden werden kann. In Ausnah-
mefällen	werden	Verlegungsfahrten	mit	dem	Taxi	unternommen,	soweit	dies	aus	
zwingenden medizinischen Gründen erforderlich ist. 

5.  Wie wird die Erstattung der Taxikosten organisiert, also erhalten die Fahrgäste 
Gutscheine, Bargeld oder werden den Taxifahrern Fahrtkosten nachträglich 
und gegen welche Belege erstattet?

Zu 5.:

Die Fahrtkosten werden direkt zwischen dem Regierungspräsidium und dem je-
weiligen	Taxiunternehmen	abgerechnet.	Voraussetzung	für	eine	Krankenfahrt	 ist	
die	Vorlage	eines	sogenannten	Beförderungsscheins,	der	dem	Taxiunternehmen	aus-
zuhändigen ist. Der Beförderungsschein wird entweder durch den behandelnden 
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Arzt in einer Erstaufnahmeeinrichtung, durch den Alltagsbetreuer oder im Kran-
kenhaus	 ausgefüllt,	 gestempelt	 und	 dem	 Schutzsuchenden	 ausgehändigt.	 Das	
Taxi unternehmen rechnet die Fahrt auf dieser Grundlage sodann direkt mit dem 
jeweils zuständigen Regierungspräsidium ab. Eine Erstattung von Taxikosten un-
mittelbar	an	Schutzsuchende	findet	nicht	statt.	

6.		Wenn	 nachträgliche	 Erstattung	 erfolgt,	 wie	 findet	 eine	 Mißbrauchskontrolle	
statt?

Zu 6.:

Die Kontrolle hinsichtlich einer missbräuchlichen Nutzung erfolgt durch das je-
weils zuständige Regierungspräsidium. Eine Erstattung von Taxikosten erfolgt 
dabei	 grundsätzlich	 nur	 nach	Vorlage	 eines	 ausgefüllten	 und	 gestempelten	 Be-
förderungsscheins. Darüber hinausgehend erfolgen teilweise noch weitere Ab-
gleiche. Die Beförderungsscheine sind durchnummeriert, um einer missbräuch-
lichen Nutzung vorzubeugen und Abgleiche zu erleichtern.

Gentges
Ministerin	der	Justiz
und	für	Migration
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